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Strukturfondsförderung 

im Kulturbereich

Jahresveranstaltung EFRE am 25.11.2021

Programm EFRE Thüringen 2021 - 2027



POLITISCHE ZIELE

Förderschwerpunkt sind nicht mehr die kulturtouristischen Inhalte, sondern

Vorhaben, die der nachhaltigen Stadtentwicklung dienen, also

Stadtviertel oder urbane Bereiche aufwerten.

Dabei sind die Aspekte des Digitalen Wandels im Kulturbereich

zu berücksichtigen.

PZ 5: ein bürgernäheres Europa durch Unterstützung lokaler 

Entwicklungsstrategien und nachhaltiger Stadtentwicklung in der 

gesamten EU



NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG
− Städte = Heimat und urbanes Umfeld für die, die hier ihr Leben gestalten

− Städte = Zentren des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens 

tragen zur Identitätsbildung der Menschen bei, sind Mittelpunkte 

des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und zugleich 

Basis und Eckpfeiler der Landesentwicklung

− prägend ist die Dichte des historisch gewachsenen kulturellen Reichtums 

mit einer Vielzahl von Burgen, Schlössern, Park- und Klosteranlagen, 

historischen Stadtkernen und eindrucksvollen Kirchen 

− Ertüchtigung kultureller Infrastruktureinrichtungen im Bereich der 

bildenden und darstellenden Künste – einschließlich der Museen -

und Schaffung der dafür erforderlichen digitalen Kompetenzen



VORAUSSETZUNGEN

Integrierte Konzepte sind Grundlage für eine nachhaltige 
Entwicklung städtischer Gebiete und bilden die 
Voraussetzung für eine Förderung im Rahmen dieses 
Spezifischen Zieles.
Alle Vorhaben, die von den städtischen Behörden oder 
Selbstverwaltungsgremien ausgewählt werden und sich um 
eine EFRE-Förderung bewerben, müssen mit den aktuellen 
ISEKs in Einklang stehen.
Dabei können EFRE-Fördervorhaben sowohl innerhalb von 
festgelegten Sanierungsgebieten nach BauGB als auch 
außerhalb von solchen in zentral oder peripher gelegenen 
Stadtquartieren angesiedelt sein. 



Wichtigstes Auswahlkriterium:
Das Vorhaben muss sich aus einem Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ableiten lassen.

Höchstsatz Zuschuss EFRE: 60 %

Kofinanzierung durch öffentliche Mittel:
- Land
- Bund
- Kommune

Kofinanzierung durch private Mittel ist ebenfalls möglich.



Mittelverteilung :
Im Spezifischen Ziel 5.1:

11 % TMIL und TSK

TMIL 8 % 84.127.922,00 EUR
TSK 3 % 31.547.971,00 EUR

Geplante 

Gesamt-

ausgaben

EU-Mittel Bundes-

mittel

Landesmittel Mittel der 

Kommunen

Private Mittel

52.579.952 

EUR

31.547.971 

EUR

13.415.854 

EUR

3.808.064 

EUR

3.808.063 

EUR

0 EUR



− Anzahl der unterstützten kulturellen und touristischen 
Stätten 

− Besucher von unterstützten kulturellen und touristischen 
Stätten 

Zu messen ist hier der Zuwachs, der sich aus einem Ist- und 
einem Sollwert ermitteln muss. 

INDIKATOREN



➢ gem. Art. 53 Abs. 2 VO (EU) 2021/1060

− Vorhaben unter 200.000 Euro Gesamtkosten zwingend und vollständig 

über VKO

− Vorhaben über 200.000 Euro können über VKO umgesetzt werden, 

➢ Art. 53 Abs. 1 Buchstaben b bis d   drei mögliche VKO 

➢ anwendbar für jede Art der Finanzierung aus dem EFRE (z.B. 

Zuwendungen, Zuweisungen, zivilrechtliche Verträge) 

auch  für Vorhaben, die ausschließlich mittels Vergabeverfahren 

durchgeführt werden 

➢ Eine eigene Berechnungsmethode ist nicht erforderlich. Die Berechnung 

erfolgt gem. Art. 55 Abs. 2 Buchstabe a der ESIF-VO vom 24.06.2021:

VEREINFACHTE KOSTENOPTIONEN

 
PK / h = 

 

 
dokumentierte jährliche Bruttopersonalkosten 

              1720 

 



Herangezogen werden:

➢ Gehalt einschließlich Sachbezüge nach Tarifvertrag;

➢ Steuern;

➢ Sozialversicherungsbeiträge des AN;

➢ gesetzliche und freiwillige Sozialbeiträge des AG;

freiwillige Leistungen, wenn im Tarif- oder Arbeitsvertrag festgelegt

(z.B. private Altersvorsorge)

➢ tatsächlich erbrachte Arbeitsstunden (bei anteilig im Vorhaben tätigen 

Mitarbeiterinnen)

➢ Jahressonderzahlung gemäß der personenbezogenen gültigen

Eingruppierung in die Stufe nach TVL oder TVöD (Weihnachtsgeld, 

13. Monatsgehalt)

VEREINFACHTE KOSTENOPTIONEN



➢ Weiterentwicklung Barockes Universum Gotha – Gotha 
transdigital
(Maßnahme: nachhaltige Stadtentwicklung) 

➢ Ca. 26 Mio. EUR; finanziert mit Mitteln des Bundes und aus 
dem EFRE

➢ 2 Phasen; Umsetzung 2021 bis 2027
➢ Zentrale Aufgabe soll die Herstellung der Verbindung 

zwischen der Kulturgeschichte des Menschen und die durch 
ihn geschaffene Technik sein. 

➢ gleichzeitig weitere kulturelle Einrichtungen mitnehmen, um 
die territoriale Entwicklung voranzutreiben 

STRATEGISCHES VORHABEN



➢ Zwei Schwerpunkte:

- Digitalisierung

- Kunst und Kultur in der Tourismusförderung

➢ Erlebnisportale in Eisenach und Weimar

BEST PRACTICE AUS 2014 - 2020 

Bildrechte: MDR/Ruth Breer



Video Erlebnisportal



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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